
Der Weg aus der Praxis in die Anstellung

Erklärung auf Zulassungsverzicht 
zugunsten der Anstellung in einer 
MVZ/Praxis nach §103 Abs. 4A 

Satz 1 SGB V

Antrag auf Anstellung nach 
Verzicht auf die Zulassung durch 

den zukünftigen Arbeitgeber

Überführen oder Auflösen der Praxis in das MVZ/ die Praxis

Anstellung im MVZ/Praxis oder ggf. 
ehemalige Praxis als Zweigpraxis für 

drei Jahre
(Abgestaffelte Reduzierung der 

Tätigkeit möglich)

Eigenständige Suche nach einem 
MVZ/Praxis

Angebot des MVZ/der Praxis liegt vor

gesperrter Planungsbereich geöffneter Planungsbereich

Nach drei Jahren Ausstieg aus der 
Versorgung möglich 

MVZ/Praxis bewirbt sich auf einen 
freien Arztsitz des 

Landesausschusses mit Ihnen als 
angestellter Arzt, parallel Verzicht 

auf die Zulassung

Eigenständige Suche nach einem 
MVZ/Praxis

Anstellung im MVZ/Praxis oder ggf. 
ehemaligen Praxis als Zweigpraxis
(Beenden der Anstellung jederzeit

möglich)

formlos

keine
Bindungsfrist über 

drei Jahre

Bleiben Sie für Ihre Region in der Versorgung tätig! Gerne in Vertretung, in Entlastung, 
im Bereitschaftsdienst oder in der mobilen Arztpraxis der KV RLP

www.kv-rlp.de/609614

www.kv-rlp.de/340743

www.kv-rlp.de/340743


